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(54) Kältegerät

(57) Ein Kältegerät hat einen Korpus (1) und eine
bewegbaren Auszugstür (7), die ein Lagerfach (3) be-
grenzen. Mit der Auszugstür (7) ist eine höhenverstell-
bare Abstellfläche (9) für Kühlgut verbunden, die eine
Getränkekiste (10) aufnehmen kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kältege-
rät, insbesondere ein Haushaltskältegerät, mit einem
Korpus und einer Auszugstür, die zusammen ein Lager-
fach begrenzen.
[0002] Herkömmlicherweise weisen Haushaltskühl-
schränke an den Innenseiten ihrer Türen Absteller auf,
in denen Flaschen aufrecht platziert werden können. Die
Tiefe dieser Absteller ist im Allgemeinen so bemessen,
dass nur eine Reihe von Flaschen nebeneinander hin-
einpasst. Die Unterbringung einer kompletten Getränke-
kiste ist im Allgemeinen problematisch, nicht zuletzt, da
bei den meisten Kühlschränken ein Maschinenraum in
einer hinteren unteren Ecke des Korpus untergebracht
ist und eine daraus resultierende, in das Lagerfach vor-
springende Stufe die verfügbare Stellfläche für eine Kiste
beschränkt.
[0003] Doch selbst wenn ein Kältegerät ein Lagerfach
hat, das groß genug ist, um eine Getränkekiste aufzu-
nehmen, ist der Zugriff auf eine solche Kiste beschwer-
lich, denn nach dem Öffnen der Tür muss zunächst die
Kiste herausgezogen werden, da auf die darin enthalte-
nen Flaschen nur von oben zugegriffen werden kann.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, ein
Kältegerät zu schaffen, das zur Unterbringung von Ge-
tränkekisten geeignet ist.
[0005] Unter Kältegerät wird hier ein Haushaltskälte-
gerät verstanden, also ein Kältegerät, das zur Haushalts-
führung eingesetzt wird, wie beispielsweise ein Kühl-
schrank oder eine Kühlgefrierkombination. Prinzipiell gut
geeignet, um eine Getränkekiste aufzunehmen, sind Käl-
tegeräte mit Auszugswagen, das heißt Geräte, bei denen
ein Kühlgutbehälter wie eine Schublade herausziehbar
ist und eine mit dem Behälter bewegliche Auszugstür
zum Verschließen des Lagerfachs dient.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst, indem bei einem Käl-
tegerät mit einem Korpus und einer Auszugstür, die ein
Lagerfach begrenzen, und mit einer mit der Auszugstür
verbundenen Abstellfläche für Kühlgut die Abstellfläche
höhenverstellbar ist. Indem die Abstellfläche vor dem
Einladen einer Kiste in einer angehobenen Stellung plat-
ziert wird, bleibt es dem Benutzer erspart, die Kiste selber
in unbequemer, vorn übergebeugter Stellung auf die Ab-
stellfläche abzusenken, was den zum Einladen der Kiste
erforderlichen Kraftaufwand verringert und die Gefahr
von Missgeschicken reduziert. Insbesondere wird die
Gefahr einer Beschädigung der Auszugstür vermieden,
die besteht, wenn eine Getränkekiste über die Auszugs-
tür hinweg gehievt werden muss.
[0007] Um eine handelsübliche Getränkekiste unter-
zubringen, muss die Abstellfläche bei einem Haushalts-
kältegerät von üblichen Abmessungen die Tiefe des La-
gerfachs wenigstens zum überwiegenden Teil ausfüllen.
[0008] Vorzugsweise dient ein Teleskopauszug dazu,
die Auszugstür und die Abstellfläche in Tiefenrichtung
des Korpus beweglich zu führen.
[0009] Die Abstellfläche kann bis zu einer Oberkante

der Auszugstür anhebbar sein, so dass ein Benutzer eine
Kiste, die er auf die Höhe dieser Oberkante angehoben
hat, nur noch über die Auszugstür hinweg auf die Ab-
stellfläche aufzuschieben braucht.
[0010] Wenn an die Abstellfläche seitlich eine Schwel-
le angrenzt, kann auch diese Schwelle als Referenz ge-
nommen werden, bis zu der die Abstellfläche zum Ein-
laden einer Kiste anhebbar sein sollte. Insbesondere
wenn die Schwelle niedriger ist als die Oberkante der
Auszugstür, kann es für einen Benutzer bequemer sein,
eine Kiste in seitlicher Richtung über die Schwelle hinweg
auf die Abstellfläche zu laden.
[0011] Die Schwelle kann insbesondere durch eine
Teleskopschiene gebildet sein, die die Bewegung der
Auszugstür führt.
[0012] Um eine schnelle und einfache Höhenverstel-
lung der Abstellfläche zu ermöglichen, kann zweckmä-
ßigerweise ein Federelement zum Beaufschlagen der
Abstellfläche in eine angehobene Stellung vorgesehen
sein. Ein solches Federelement wird durch das Absen-
ken der Abstellfläche nach dem Aufladen einer Kiste ge-
spannt, und die durch die Spannung gespeicherte Ener-
gie kann zu einem späteren Zeitpunkt nutzbar gemacht
werden, um die - dann meist leere oder zumindest leich-
tere - Kiste wieder anzuheben, ohne dass der Benutzer
hierfür Kraft aufwenden muss.
[0013] Die Abstellfläche ist zweckmäßigerweise in ei-
ner abgesenkten Stellung arretierbar, um auszuschlie-
ßen, dass sie sich unbeabsichtigt hebt, wenn das Ge-
wicht der Kiste geringer wird als die Rückstellkraft des
Federelements.
[0014] Die vom Federelement ausgeübte Kraft ist
zweckmäßigerweise einstellbar, um sie an die Gewichte
unterschiedlicher Typen von Kisten anzupassen.
[0015] Als Federelement kommt insbesondere eine
Gasdruckfeder in Betracht.
[0016] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren.

Es zeigen:

[0017]

Fig .1 einen schematischen Schnitt durch ein erfin-
dungsgemäßes Kältegerät mit eingeschobe-
nem Auszug;

Fig. 2 einen Schnitt durch das Kältegerät mit ausge-
zogenem Auszug und Abstellfläche in abge-
senkter Stellung;

Fig. 3 das Kältegerät mit angehobener Abstellfläche;

Fig. 4 ein vergrößertes Detail eines Kältegeräts ge-
mäß einer weitergebildeten Ausgestaltung; und

1 2 



EP 2 218 993 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 5 einen zu Fig. 3 analogen Schnitt gemäß einer
weiteren abgewandelten Ausgestaltung.

[0018] Fig. 1 zeigt schematisch einen Schnitt durch ein
erfindungsgemäßes Kältegerät mit einem Korpus 1, in
dem zwei Lagerfächer, ein Normalkühlfach 2 und ein Kel-
lerfach 3 abgeteilt sind. Das Kellerfach 3 nimmt das un-
tere Drittel des Korpus 1 ein. Das Kellerfach hat einen
flachen Boden ohne Stufe, da ein Verdichter und ein Ver-
flüssiger zum Kühlen der Fächer 2, 3 in einem Maschi-
nenraum eines Sockels 4 des Geräts untergebracht sind.
[0019] Das Normalkühlfach 2 hat eine schwenkbare
Tür 5, an deren Innenseite in herkömmlicher Weise Tür-
absteller 6 aufgehängt sind.
[0020] Das Kellerfach 3 ist durch eine Auszugstür 7
verschlossen, die über Teleskopauszüge 8 an Seiten-
wänden des Kellerfachs 3 aufgehängt und in Richtung
ihrer Oberflächennormalen bewegbar ist. Eine Abstell-
platte 9, die im Wesentlichen die gesamte Bodenfläche
des Kellerfachs 3 ausfüllt, ist wie die Auszugstür 7 vom
Teleskopauszug 8 getragen und zusammen mit der Aus-
zugstür 7 verschiebbar, so dass ein Auszugswagen ge-
bildet ist. Um z. B. eine handelsübliche Bierkiste aufzu-
nehmen, hat die Abstellplatte 9 eine Kantenlänge von
wenigstens 30 cm x 40 cm.
[0021] Fig. 2 zeigt die Abstellplatte 9 und die Auszugs-
tür 7 in einer vorgezogenen Stellung, in der die Abstell-
platte 9 vollständig außerhalb des Kellerfachs 3 liegt. In
der Stellung kann auf die gesamte Oberfläche einer auf
der Abstellplatte 9 platzierten Getränkekiste 10 zugegrif-
fen werden, und Flaschen können aus jedem Fach der
Kiste 10 entnommen bzw. wieder eingestellt werden.
[0022] In der Ansicht der Fig. 3 ist die Abstellplatte 9
mitsamt der Getränkekiste 10 darauf durch Gasdruckfe-
dern 11 bis in Höhe der Oberkante der Auszugstür 7 an-
gehoben. Die Gasdruckfedern 11 stützen sich auf ein
Rahmenteil 12, das von einer vorderen, beweglichen
Schiene 13 des Teleskopauszugs 8 abgehängt ist und
in der in Fig. 1 und 2 gezeigten abgesenkten Stellung
der Abstellplatte 9 unter dieser verborgen ist. Ein Hebel
14 dient zum Entriegeln der Gasdruckfedern 11. Da in
der angehobenen Stellung der Fig. 3 die Abstellplatte 9
geringfügig über der Oberkante der Auszugstür 8 liegt,
kann ein Benutzer die Kiste 10 horizontal nach vorn von
der Abstellplatte 9 herunterziehen, ohne dass die Kiste
mit der Auszugstür 7 in Kontakt kommen kann.
[0023] Nachdem er eine neue, volle Kiste 10 auf der
Abstellplatte 9 platziert hat, betätigt der Benutzer von
neuem den Hebel 14. Die Rückstellkraft der Federn 11
ist an das Gewicht des üblicherweise in das Fach 3 ein-
geladenen Typs von Getränkekiste anpassbar und ist so
eingestellt, dass die Federn 11, wenn sie durch den He-
bel 14 entriegelt sind, unter dem Gewicht der vollen Kiste
10 nachgeben und die Abstellplatte 9 in die abgesenkte
Stellung der Fig. 2 zurückkehrt. In dieser Stellung kann
das Kellerfach 3 wieder geschlossen werden.
[0024] Fig. 4 zeigt in einer vergrößerten schemati-
schen Seitenansicht einen oberen Bereich der Auszugs-

tür 7 sowie einen Vorderabschnitt der Abstellplatte 9. An
eine vordere Kante der Abstellplatte 9 ist eine Klappe 15
angelenkt, die durch einen seitlich abstehenden Zapfen
16 in Kontakt mit einer Führungskontur 17 gelenkt ist.
Solange die Abstellplatte 9 weit von ihrer angehobenen
Anschlagstellung entfernt ist, berührt der Zapfen 16 eine
vertikale Flanke 18 der Führungskontur 17, und die Klap-
pe 15 ist in in etwa vertikaler Stellung gehalten. Mit zu-
nehmender Höhe krümmt sich die Flanke der Führungs-
kontur 17 nach vorn und ermöglicht ein Ausschwenken
der Klappe 15, wenn sich die Abstellplatte 9 ihrer oberen
Anschlagstellung nähert. Wenn die Anschlagstellung er-
reicht ist, ruht der Zapfen 16 auf einer horizontalen Flanke
19 der Führungskontur 17, und die nun im Wesentlichen
horizontale Klappe 15 erstreckt sich über die Oberkante
der Auszugstür 7. So ist die Auszugstür 7 davor ge-
schützt, dass eine Kiste bei dem Versuch, sie auf die
Abstellplatte 9 aufzuladen, auf die Oberkante der Aus-
zugstür 7 aufschlägt und sie beschädigt.
[0025] Eine weitere Abwandlung des erfindungsge-
mäßen Kältegeräts ist in Fig. 5 in einem zu Fig. 3 analo-
gen Schnitt gezeigt. Die Abstellplatte 9 ist hier mit Hilfe
eines Scherenmechanismus 20 höhenverstellbar, der
wie beim Ausführungsbeispiel der Figuren 1 bis 3 von
einer durch das Absenken der Abstellplatte 9 gespannten
Feder oder auch von einem kleinen Elektromotor ange-
trieben sein kann. Die obere Anschlagstellung der Ab-
stellplatte 9 liegt hier deutlich unterhalb der Oberkante
der Auszugstür 7, aber über der beweglichen Schiene
13 des Teleskopauszugs 8, so dass eine Kiste, anstatt
sie über die Auszugstür 7 hinwegzuheben, in seitlicher
Richtung über die Schiene 13 hinweg auf die Abstellplat-
te 9 aufgeschoben oder von ihr heruntergezogen werden
kann.

Patentansprüche

1. Kältegerät mit einem Korpus (1) und einer beweg-
baren Auszugstür (7), die ein Lagerfach (3) begren-
zen, und mit einer mit der Auszugstür (7) verbunde-
nen Abstellfläche (9) für Kühlgut, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abstellfläche (9) höhenverstell-
bar ist.

2. Kältegerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abstellfläche (9) die Tiefe des
Lagerfachs (3) wenigstens zum überwiegenden Teil
ausfüllt.

3. Kältegerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Auszugstür (7) und die Ab-
stellfläche (9) durch einen Teleskopauszug (8) in
Tiefenrichtung des Korpus (1) beweglich geführt
sind.

4. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstellfläche (9)
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bis zu einer Oberkante der Auszugstür (7) anhebbar
ist.

5. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass an die Abstellfläche
(9) seitlich eine Schwelle (8) angrenzt und dass die
Abstellfläche (9) bis über die Schwelle (8) anhebbar
ist.

6. Kältegerät nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwelle (8) durch eine die Be-
wegung der Auszugstür (7) führende Teleskopschie-
ne (8) gebildet ist.

7. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, gekennzeichnet durch ein Federelement (11)
zum Beaufschlagen der Abstellfläche (9) in eine an-
gehobene Stellung.

8. Kältegerät nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abstellfläche (9) in einer abge-
senkten Stellung arretierbar ist.

9. Kältegerät nach Anspruch nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das die vom Fe-
derelement (11) ausgeübte Kraft einstellbar ist.

10. Kältegerät nach Anspruch nach einem der Ansprü-
che 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das
Federelement (11) eine Gasdruckfeder ist.

11. Kältegerät nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Maschi-
nenraum in einem Sockel (4) des Geräts unterge-
bracht ist.
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